
Neufestsetzung der Erfahrungsstufen (auf Antrag) -
NRW(!)
Beitrag von „Flipper79“ vom 9. Dezember 2016 20:49

Das Wichtigste, was du checken solltest: Bist du - als du Beamter auf Probe wurdest - älter oder
jünger als 29? Wenn du vor der Vollendendung des 29. LJ auf Probe eingestellt wurdest, können
sich für dich nach neuem Recht Vorteile ergeben. (Ausnahme: Hattest du anrechnungsfähige
Zeiten?) Auf S. 2 ist es ganz gut erklärt.
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